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Erklärung der Landesregierung gemäß § 50 der Geschäftsordnung des 
Landtags zum Verbleib der Goethe-Zeichnungen aus dem Hirschhügel-
Konvolut und zur Entwicklung der Klassik Stiftung Weimar 
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Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Staatssekretär, ich liebe Ihre 
Stilnoten, die Sie erteilen, wenn Sie einen Beitrag an diesem Pulte halten. Wir hatten uns 
im Dezember in dieser Angelegenheit schon einmal auseinandergesetzt, aber Sie können 
es nicht lassen. Sie müssen das immer wieder tun und beginnen demzufolge damit, die 
Öffentlichkeit und die Fraktion DIE LINKE offensichtlich dafür zu schelten, dass sie 
Aufklärung in einer Angelegenheit haben möchte, die schon längst in der Öffentlichkeit 
diskutiert worden ist.

(Beifall DIE LINKE)

Ich möchte auch, weil Sie auf die Eigentümer so viel Wert legen und die 
Streicheleinheiten, die man den Eigentümern angedeihen lassen muss, damit sie gnädig 
das Goethe-Erbe wieder in Weimar öffentlich zugänglich machen und damit sie nicht noch 
mehr entnehmen, möchte ich einen aus der Familie Henckel von Donnersmarck zitieren, 
der sich kurz vor Weihnachten, nämlich am 13.12.2010, im „Süddeutschen Magazin“ 
geäußert hat. Es ist der Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, der auf diesen Fall 
angesprochen wurde und geantwortet hat - ich zitiere: „Es ist etwas wahnsinnig 
Unangenehmes geschehen. Die Donnersmarcks sind ja die Erben von Goethe. Das kam 
durch Goethes Schwiegertochter, deren Mutter eine Henckel von Donnersmarck war. Seit 
der Nachlass an die Familie fiel, war allen klar, ein Goethe-Erbe, das gehört einem nicht. 
Es wurde gleich an das Goethe- und Schiller-Archiv und das Goethe-Nationalmuseum 
übergeben. Nun erbte dieser adoptierte Junge auch einen Teil des Goethe-Nachlasses, 
der seit dem 19. Jahrhundert als Dauerleihgabe in öffentlicher Hand ist. Er ging zur 
Goethe-Stiftung und sagte, er wolle die Erbstücke kurz ausleihen, um sie fotografieren zu 
lassen. Man gab ihm 39 Goethe-Zeichnungen, diese wunderschönen Zeichnungen, die wir 
alle seit Schulbuchzeiten kennen. Was tat er, er verkaufte sie klammheimlich ins Ausland. 
Unfassbar!“

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

So ein Henckel von Donnersmarck, der genauso mit dieser Familie in Verbindung steht, 
wie dieser Adoptivsohn in Geldnöten. Vor dem Hintergrund der Aufklärung des 
Sachverhalts ist es richtig, dass wir mehrfach sowohl im Plenum durch Anfragen 
unsererseits, als auch im Ausschuss durch Anträge unsererseits, als auch nun im Plenum 
durch diesen Antrag auf eine Erklärung der Landesregierung gemäß § 50 der 
Geschäftsordnung des Landtags zu diesem Thema diskutieren.
Ich verweise in diesem Zusammenhang auch darauf, dass wir nicht eine simple 
Berichterstattung gefordert haben, sondern eine Erklärung der Landesregierung gemäß 
§ 50 GO. Das geht darauf zurück, dass vor dem Hintergrund der Veröffentlichung des 
Skandals in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben aus der Staatskanzlei der 
Regierungssprecher sich öffentlich geäußert hat und eine Erklärung des Ministeriums 
gefordert hat. Übrigens ging er dort so weit, sogar zivil- und strafrechtliche Konsequenzen 



einzufordern. Diese Presseerklärung aus der Staatskanzlei war aber offensichtlich nicht 
abgestimmt. Sie wurde gleich danach aus dem Konvolut der Erklärungen aus der 
Staatskanzlei entfernt. Aber das Internet ist ein Medium, welches solche einmal 
eingegebenen Daten auch sorgsam speichert. Herr Staatssekretär, ich habe Ihnen schon 
im Ausschuss gesagt, dass Sie diese Quelle aufsuchen können, dass also diese 
Entäußerung des Regierungssprechers durchaus noch öffentlich einsehbar ist und 
demzufolge bekannt ist, dass eine solche Erklärung offensichtlich auch wenigstens in der 
Staatskanzlei gefordert worden war. Das hat uns auch pikanterweise dazu veranlasst, den 
Antrag genau in dieser Form zu formulieren. 

Aber kommen wir auf die Zeitleiste zurück. Sie begannen mit der Zeitleiste im Jahr 1994 
und sind in diesem Zusammenhang auf den Dauerleihvertrag aus dem Jahr 1994 
eingegangen. Sie erklärten, dass er auf angemeldete Ansprüche aus dem Hause von 
Donnersmarck aus dem Jahr 1990 zurückgeht und dass 1998 bestandskräftig abgelehnt 
worden war, das Schloss Hirschhügel zu übertragen. In der Plenarsitzung am 08.12.2010 
beantworteten Sie eine Anfrage von mir zu diesem Sachverhalt und erklärten dort, dass 
nach Kenntnisstand der Landesregierung und der Stiftung Weimarer Klassik aufgrund des 
Gesetzes über die Bodenreform im Land Thüringen von 1945 sowohl Immobilien als auch 
mobiles Inventar bestandskräftig enteignet worden waren. Vor diesem Hintergrund ist 
dann auch festzustellen, dass im April 1951 diese Sammlung von Handzeichnungen an 
das Goethe-Nationalmuseum ging, wo Sie nach Aussagen des Florian von Donnersmarck 
auch hingehören und dort der Öffentlichkeit zugänglich waren.
Seit 1953 gehörte das gesamte Material den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten, 
darunter waren 39 eigenhändige Goethe-Zeichnungen aus dem Schloss Hirschhügel bei 
Rudolstadt und 6 zugeschriebene Handzeichnungen, die das gesamte Material 
komplettierten.

Nun haben Sie auch heute in dem Bericht nicht beantwortet, was es bedeutet, dass eine 
Zusammenstellung von Tätigkeiten, die im Jahr 1994 oder davor geschehen sind, zu der 
Auffassung führt, dass diese Zeichnungen rechtskräftig dem Hause von Donnersmarck in 
dieser Linie, über die wir im Moment sprechen, gehören und dass die Aushändigung an 
den jetzigen Verkäufer, also den, der die Bilder verkauft hat, insofern richtig war, weil es 
der „richtige Berechtigte“ ist. Ich sage Ihnen, das bezweifeln wir. Das bezweifeln nicht nur 
wir, denn Sie haben selbst gesagt, dass die Frage der Rückgabe, der 
Restitutionsansprüche auf mobiles Vermögen einer anderen gesetzlichen Regelung 
unterliegt. Demzufolge haben wir entweder die Bodenreformregelung anzuerkennen - das 
haben Sie im Dezember auch noch gesagt - oder es hätte weitere Schritte geben müssen. 
Es hätten Anträge beim Landesamt für offene Vermögensfragen eingereicht werden 
müssen. Die hätten sich dann auf mobiles Vermögen beziehen müssen und die hätten 
rechtskräftig beschieden werden müssen.
Was in diesem Jahr 1994 tatsächlich geschehen ist und was nun dazu führt, dass 
offensichtlich nicht nur die benannten Zeichnungen, sondern weitere Leihgaben aus dem 
Hause unter dem Drohverlust stehen, dass ein Erbe kein Geld hat und solches wertvolles 
Kulturgut auf dem Kulturmarkt veräußern muss, verstehe ich wahrlich nicht und ich bin da 
nicht allein.

Weiter zur Zeitleiste und auch zu Verantwortlichkeiten. Verkauft wurden die Bilder im Juli 
2009. Zumindest datiert der Kaufvertrag, laut dem Herr Henckel von Donnersmarck als 
„unbelasteter Eigentümer“ von 39 Bildern gilt, die an Hubertus von Baumbach verkauft 
worden sind, vom 06.07.2009. Da scheint aber weder in der Klassik Stiftung noch im 
Ministerium irgendjemand von diesem Sachverhalt gewusst zu haben. Die Information 
dazu erfolgte dann aus Bayern. Erst aus Bayern wurden die Thüringer verantwortliche 



Stiftung und das verantwortliche Ministerium auf diesen Sachverhalt aufmerksam 
gemacht. Da bleibt doch die berechtigte Frage offen: Was ist eigentlich los in dieser 
Stiftung, die ja eine Stiftung ist, die zu großen Teilen von öffentlichem Geld lebt, von 
Bundesgeld, von Landesgeld und auch von kommunalem Geld. Ich könnte es 
zusammenfassen, von Steuergeld? Da hat doch die Öffentlichkeit ein berechtigtes 
Interesse daran, was mit dem geschieht, was in dieser Stiftung passiert! Ich kann Ihnen 
auch sagen, warum wir die Fragekette in diesem Antrag weitergezogen haben, nämlich bis 
zu den Verantwortlichkeiten im Ministerium und in der Stiftung und bis zur Ausformulierung 
der Satzung. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Thüringer Landtag mit finanziellen 
Problemen der Klassikstiftung beschäftigen muss. Es war auch immer so, dass die 
Abgeordneten über alle Fraktionen hinweg sehr sorgsam mit Informationen umgegangen 
sind, die ihnen bekannt wurden. Aber meinen Sie etwa, man könne die Presse mit Zensur 
belegen und sagen, weil das so wichtig ist, dürfen Sie darüber nichts schreiben und keine 
Daten veröffentlichen, die Ihnen zugegangen sind? Da muss ich auch sagen, da hat 
inzwischen die Zeitung mit den vier großen Buchstaben besser recherchiert als die 
Zeitung mit den drei großen Buchstaben, die in Frankfurt herausgegeben wird. Das ist erst 
einmal als solcher Sachverhalt festzustellen. 

Aber bleiben wir weiter bei der Problemlage der Verantwortlichkeit von Ministerium und 
Stiftung. Ausführlich haben wir im Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kunst nach 
den Beanstandungen des Landesrechnungshofs darüber diskutiert, dass es in der Stiftung 
ein Vier-Augen-Prinzip geben muss. Nachdrücklich haben wir das dort eingefordert. Wir 
haben den Vertreter des Landesrechnungshofs im Ausschuss gebeten, uns seine 
Stellungnahme dazu auch mündlich darzulegen. Er verwies noch einmal darauf, dass das 
Einzel-Leiter-Prinzip - in der Satzung festgelegt - für die Stiftung nicht gut ist. Was macht 
aber das Ministerium? Mit dem richtigen Verweis darauf, dass der Stiftungsrat die Satzung 
annimmt, schreibt die Stiftungssatzung das Einzel-Leiter-Prinzip fest. Als ob nichts passiert 
sei. Und dann lehnt man sich zurück und sagt, das ist ja die Aufgabe des Stiftungsrates - 
als ob im Stiftungsrat das Ministerium nicht vertreten sei. Aber vielleicht ist es dort, wie hier 
in den Plenarsitzungen, dass man über diesen Sachverhalt nie mit dem Minister sprechen 
kann. Er schickt immer die Staatssekretäre vor. Mich würde schon mal interessieren, wie 
er sich selber, nicht nur vor einer Kamera, sondern vor diesem Hause zu diesem 
Sachverhalt verhält. 

Aber weiter im Text. Sie haben auch angesprochen, dass die Frage der 
Unterschutzstellung des Kulturgutes eine äußerst problematische ist. Was Sie nicht gesagt 
haben, dass zwar das Unterschutzstellungsverfahren inzwischen seit November 2009 
offiziell eingeleitet wurde, aber Henckel von Donnersmarck der Unterschutzstellung 
widersprochen hat. Dazu dürfte ein Widerspruchsverfahren anhängig sein. Zu diesem 
Widerspruchsverfahren gibt es entweder bis zum heutigen Zeitpunkt keine Entscheidung 
oder Sie wissen es nicht oder Sie wollen in bewährter Manier dieses Hohe Haus nicht mit 
dieser Auskunft behelligen. 

Wenn man die gesamte Zeitleiste in den letzten drei, vier Monaten betrachtet, muss ich 
auch vermerken, dass die Fraktion DIE LINKE dieses Thema zunächst im Ausschuss 
behandelt hat. Ich sage es in aller Deutlichkeit: Es geht uns in allererster Linie darum, 
dass die Bilder zurückkommen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wenn 
ein großes Mäzenatenschild vor den Bildern steht, dann sei das durchaus gestattet. Aber 
wir wollen, dass die Bilder zurückkommen und wir wollen auch ganz im Sinne des Florian 
von Donnersmarck das Goethe-Erbe als Kulturerbe in dieser Landschaft, die ja nicht nur 
eine deutsche, sondern eine europäische Landschaft ist, dass dieses Kulturerbe dorthin 
gehört, wo es hingehört, nämlich nach Weimar und dort zu sehen ist, wo es öffentlich auch 



präsentiert werden kann. Das hat auch etwas mit dem Profil der Stiftung Weimarer Klassik 
zu tun. Da sage ich Ihnen, gibt es sowohl seitens der Stiftung als auch seitens des 
Ministeriums aus unserer Sicht durchaus Versäumnisse.

Was ich auch überhaupt noch nicht begreife, dass Sie es mehrfach schon zurückgewiesen 
haben, dass der Zivilrechtsprofessor Olaf Werner öffentlich geäußert hat, dass, wenn kein 
Rückgabebescheid vorhanden ist, und der ist für die Goethe-Zeichnungen nicht da, 
offensichtlich auch das gesamte Verfahren nicht abgeschlossen sein kann und hier 
durchaus der Rechtsweg noch beschritten werden könnte. Als im November der 
Mitteldeutsche Rundfunk nachfragte, bekam er Mitte November die Auskunft, das Konvolut 
mit den Handzeichnungen Goethes gelangte in den 50er-Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts nach Weimar und leider sind die Akten zu diesem Vorgang während der 
Sanierung des Goethe- und Schiller-Archivs ausgelagert und stehen nicht zur Verfügung 
bis zum Frühjahr 2012. Das ist auch starker Tobak. Nun schneit es draußen, das heißt, es 
ist noch Winter, das Frühjahr nähert sich, so dass wir vermuten könnten, dass wir im 
Frühjahr 2012 diese Akten, die ausgelagert sind und die den Vorgang in den 50er-Jahren 
erhellen könnten, auch in der Öffentlichkeit bewerten können. Vielleicht tut das auch ein 
Medium, eine Zeitung, eine Rundfunkanstalt oder eine Fernsehanstalt eher, als wir 
überhaupt in die Lage versetzt werden, so etwas zu tun.
Vor diesem Hintergrund sage ich, Sie haben den Bericht gegeben. Die Erwartungen an 
den Bericht haben Sie nicht erfüllt. Der Bericht folgte der üblichen Tonart, wir mögen bitte 
stillhalten. Es ist schon oft genug darüber geredet worden und jeder, der jetzt noch Fragen 
stellt, aber das wissen wir ja seit gestern auch schon, behindert entweder die Tätigkeit der 
Landesregierung oder er wird sogar daran schuld sein, dass das wertvolle Goetheerbe 
nicht wieder nach Thüringen kommt. Das betrachte ich als gehörig unverschämt in diesem 
Zusammenhang.

(Beifall DIE LINKE)

Damit schließt sich der Kreis zur öffentlichen Verantwortung. Die Stiftung Weimarer 
Klassik ist uns teuer, lieb und wert. Kein Mensch möchte, dass diese Stiftung in 
irgendeiner Weise angetastet wird. Wenn sie aber aus dem Inneren angetastet wird und 
wenn Verantwortung nicht wahrgenommen wird und wenn die Gefahr auch noch besteht, 
dass uns wertvolles Kulturerbe verlorengeht, dann hat die Öffentlichkeit ein 
angemessenes Recht auf Information. Das betrifft sowohl die Verantwortlichen in der 
Stiftung als auch im Ministerium. Ich glaube, der Sachverhalt ist bis heute noch nicht 
abgeschlossen. 

Ich beantrage die Fortberatung dieses Berichts im Ausschuss für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur schon vor dem Hintergrund der Öffnung der Akten im Frühjahr 2012.

(Beifall DIE LINKE, FDP)


